
anzunehmen ist, daß eine erzieherische Wirkung ein
getreten ist oder der Staat aus besonderen Gründen 
auf die Strafvollstreckung verzichtet (z. B. Amnestie, 
wo die Frage der Erziehung überhaupt nicht berührt 
wird). In unserem Staat wird diese Erziehungsaufgabe 
nicht allein durch die Strafvollzugsorgane durchgeführt, 
sondern mit Beginn des Verfahrens beginnt auch die 
Erziehungsarbeit. Wird durch die Strafverhandlung 
dem Bürger unserer Republik das Strafbare seines 
Tuns genügend vor Augen geführt und liegt eine ge
ringe Gesellschaftsgefährlichkeit vor, so übernimmt 
diese Erziehung die Gesellschaft selbst, das heißt, das 
Gericht wird diesem Bürger Strafaussetzung gewähren 
unter Auferlegung einer Bewährungsfrist. Die Strafe 
wird ihm also bedingt erlassen, weil das Gericht die 
Meinung vertritt, daß eine Erziehung in einer ge
schlossenen Gemeinschaft nicht erforderlich ist. Der 
spätere Erlaß der Strafe hängt von dem Verurteüten 
selbst ab. Strafaussetzung kann unter besonderen Um
ständen auch bei zwei aufeinanderfolgenden Straftaten 
gewährt werden, ohne daß zwingende Gründe vor
liegen, die Bewährungsfrist aufzuheben, um die 
Zwangserziehung in einer Anstalt vorzunehmen.

Bei einer dritten Straftat wird das Gericht im allge
meinen nicht nur zur Aufhebung der Bewährungsfrist 
kommen, sondern muß auch die bedingt erlassenen 
Strafen als rückfallbegründend werten. Dies deshalb, 
weil das Gericht nach Wertung der Persönlichkeit des 
Täters die vorhergehenden Erziehungsmaßnahmen ein
leitete, die ihm als notwendig erschienen. Eine andere 
Auslegung würde den Gesetzen der Logik wider
sprechen: Als rückfallbegründend nach §§ 244, 245 
StGB können also nur die Strafen nicht gewertet wer
den, bei denen das Gericht eine Verbüßung für not
wendig erachtet, Bewährungsfrist nicht erteilt hat und 
die Vollstreckung noch nicht begonnen hat. 
A n m e r k u n g :

Die Entscheidung des Bezirksgerichts behandelt die 
Frage, ob auch solche Straftaten rückfallbegründend 
sind, bei denen die Vollziehung der Freiheitsstrafe un
mittelbar nach Erlaß des Urteils ausgesetzt worden ist, 
und kommt zu einem Ergebnis, dem nicht zugestimmt 
werden kann. Im vorliegenden Falle ist die Angeklagte 
zwar bereits zweimal wegen Diebstahls verurteilt wor
den und hat danach erneut einen Diebstahl begangen. 
Sie hat aber die Strafen weder ganz noch teilweise ver
büßt, noch sind sie ihr ganz oder teilweise erlassen 
worden. Daß die Gewährung der bedingten Strafaus
setzung (§ 346 StPO) auch keinen teilweisen Erlaß der 
Strafe bedeutet, ergibt sich aus dem klaren Wortlaut 
des § 347 Abs. 2 StPO, der besagt, daß nach Ablauf der 
Bewährungsfrist die Strafe durch Beschluß des Gerichts 
erlassen wird, wenn die Strafaussetzung ihren Zweck 
erreicht hat. Da die Angeklagte, wenn auch zweimal 
verurteilt, aber doch noch nicht bestraft worden ist, 
hätten bei der Beurteilung ihrer erneuten strafbaren 
Handlung die Bestimmungen der §§ 244, 245 StGB keine 
Anwendung finden dürfen. Wenn auch den Ausführun
gen des Bezirksgerichts, daß die Erziehungsarbeit der 
Gerichte unseres Staates bereits mit der Durchführung 
des Strafverfahrens beginne, zuzustimmen ist, so kön
nen damit jedoch nicht die rückfallbegründenden Vor
schriften des Strafgesetzbuchs außer Kraft gesetzt und 
ihre weitere Anwendung als „den Gesetzen der Logik 
widersprechend“ bezeichnet werden. Es ist ferner dar
auf hinzuweisen, daß die härtere Bestrafung Rückfäl
liger sich nicht allein aus der erzieherischen Funktion 
der Gerichte erklären läßt. Sehr wesentlich für diese 
weiteren Strafandrohungen ist die Tatsache, daß Rück
fällige in stärkerem Maße mit ihrer Tat unsere Gesell
schaftsordnung gefährdet haben. Bedenklich sind auch 
die Ausführungen des Bezirksgerichts insoweit, als in 
ihnen die zweimalige Strafaussetzung gebilligt wurde. 
Im vorliegenden Fall hätte bereits bei der zweiten Ver
urteilung die Strafaussetzung aufgehoben werden müs
sen. Die Verbüßung beider Strafen hätte wahrschein
lich die Verurteilte davon abgehalten, noch einmal 
straffällig zu werden.

Im übrigen hätte die Berufung nicht durch Beschluß 
verworfen werden dürfen, weil sie, wie sich schon aus 
der umfangreichen Begründung der Entscheidung er
gibt, nicht „offensichtlich unbegründet“ war.

Willi S e i d e l ,
Oberrichter am Stadtgericht Berlin

Zivilrecht und Familienrecht
Art. 33 der Verfassung; § 1610, 1715, 1716 BGB.
Ist,der nichtehcliche Vater verpflichtet, in ange

messenem Rahmen zu der Erstlingsausstattung beizu- 
Jj-ägen?

/ BG Potsdam, Urt. vom 4. Juni 1954 — 3 S 154/54.
Die Klägerin ist die Mutter eines nichtehelichen' Kindes, als 

dessen Vater der Beklagte im Unterhaltsprozeß gleichen Ru
brums zur Zahlung eines Unterhaltsbetrages von monatlich 
65 DM verurteilt wurde.

Die Klägerin, die als Kinderärztin tätig ist, verlangt die Sechs
wochenkosten gemäß § 1715 BGB. Sie hat vorgetragen, sie habe 
für ihr Kind bei dessen Geburt eine Reihe notwendiger Aus
gaben gehabt. An diesen müsse sich der Beklagte als nicht- 
eheliCher Vater beteiligen, um so mehr, als er als wissenschaft
licher Aspirant gut verdiene. Sie habe durch die Entbindung 
Auslagen in Höhe von 676,99 DM gehabt und verlange daher 
vom Beklagten eine Zahlung von 300 DM. Sie hat einen ent
sprechenden Klageantrag nebst Zinsantrag gestellt.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat darauf 
hingewiesen, daß die Klägerin sozialversichert sei, also alle 
Leistungen aus der SVK genossen habe, die aus Anlaß der 
Entbindung gezahlt werden. Ansprüche aus § 1715 BGB könn
ten heute nur noch mittellose Frauen an den Erzeuger stellen.

Die Klägerin hat eine Aufstellung der von ihr angeschafften 
Gegenstände von insgesamt 676,99 DM vorgelegt. Der Beklagte 
hat diese Aufstellung als zu hoch bezeichnet, d. h. er hielt 
einmal die Preise für zu hoch, zum anderen behauptete er, es 
seien zuviel Sachen angeschafft worden.

Das Kreisgericht hat den Beklagten verurteilt, an die Klägerin 
300 DM nebst i% Zinsen seit dem 16. Juni 1953 zu zahlen.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte frist- und formgerecht 
Berufung eingelegt.

Aus den G r ü n d e n :
Die Berufung ist trotz des Streitwertes von 300 DM, 

der gleichzeitig der Wert des Beschwerdegegenstandes 
ist, zulässig, da der Vorderrichter sie wegen der 
Grundsätzlichkeit der zu entscheidenden Rechtsfrage 
ausdrücklich zugelassen hat. Sie ist auch, allerdings 
nur zum Teil, begründet.

Die Klägerin verlangt mit der vorliegenden Klage 
den Beitrag des Beklagten zur Bezahlung der Baby
ausstattung,- wobei sie einen Teil dieser Bezahlung 
selbst tragen will. Dem Angeklagten ist recht zu 
geben, daß dieser Anspruch nicht auf § 1715 BGB ge
stützt werden kann. Es handelt sich hierbei weder um 
die reinen Entbindungskosten noch um die Kosten des 
Unterhalts für die ersten 6 Wochen, womit der Unter
halt der Mutter und nicht des Kindes gemeint ist, und 
es handelt sich bei dieser Babyausstattung auch nicht 
um weitere Aufwendungen infolge der Schwanger
schaft oder der Entbindung. Mit diesen weiteren Auf
wendungen im Sinne des § 1715 BGB sind etwa Medi- 
kamentenkosten für die Kkidesmutter oder ähnliche 
Kosten gemeint, nicht aber die Kosten der Babyaus
stattung. Das ergibt sich aus dem Wortlaut des Ge
setzes: . . . f a l l s  infolge der Schwangerschaft oder 
Entbindung weitere Aufwendungen notwendig werden. 
Die Kosten der Erstlingsausstattung werden immer 
notwendig sein; sie können daher in dem zitierten 
Satz nicht damit gemeint sein.

Dagegen ist der Klägerin recht zu geben, daß ihr 
Anspruch sich unmittelbar auf Art. 33 der Verfassung 
stützt. Das Kind ist am 26. Januar 1953, also nach In
krafttreten der Verfassung geboren. Mit Recht wird 
von der Klägerin darauf hingewiesen, daß der eheliche 
Vater der ehelichen Mutter diese Babyausstattung 
kauft, oder mindestens zum Teil die Zahlung erstattet. 
Bei getrennt lebenden Eheleuten wird der eheliche 
Vater einen Teil für die Bezahlung dieser Kosten bei
steuern, während die getrennt lebende eheliche Mutter 
den anderen Teil aus ihrem Einkommen decken muß. 
Dann darf aber die uneheliche Mutter nicht schlechter 
gestellt werden. Auch sie kann verlangen, daß der un
eheliche Vater sich an diesen Kosten beteiligt, und sie 
kann dies auch dann verlangen, wenn sie nicht mittel
los ist, sondern sogar über höhere Einnahmen verfügt.

Fehl geht die Einwendung des Beklagten, daß die 
Kindesmutter nichts fordern könne, weil sie von der 
SVK für diese Babyausstattung bereits einen Betrag 
erhalten habe, und zwar auf Grund des § 10 Abs. 4 
des Mutter- und Kinderschutzgesetzes. Wohl hat die 
Klägerin 50 DM unstreitig erhalten, aber, wie sich aus 
dem Gesetzestext ergibt, soll dies eine einmalige Unter
stützung, eine Beihilfe, sein, nicht etwa sollen damit 
sämtliche Kosten einer Erstlingsausstattung bezahlt 
werden, die selbstverständlich höher als 50 DM sind.
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